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Die normative Kraft der Wiederholung

Ernst Rudolf Hubers Konzept des „Kulturstaats”"

Katharina Ahrendts

 

ie Bundesrepublik Deutschland
ist ein Kulturstaat. Das ist nicht
nur gesichertes Wissen der

Rechtswissenschaft und Kulturpolitik,
sondern geradezu Allgemeingut. Aber
was ist überhaupt inhaltlich gemeint,
wenn vom „Kulturstaat“ die Rede ist?

Verantwortlich für den heutigen Be-
griffsinhalt sind zwei kulturverfassungs-
rechtlichen Texte! des Staatsrechtlers
Ernst Rudolf Huber, in denen Huberin
einer dialektisch aufgebauten Argumen-
tation die Voraussetzungen schildert,
unter denen die Bundesrepublik Kultur-
staat sein kann.

Seine Ausgangstheseist, daß es in der
modernen Welt weder Kultur noch Staat

ohne einander und ohne gemeinsame

Entfaltung im und zum Kulturstaat ge-

ben kann. Diese Verbindung von Kultur
und Staat im Kulturstaat klappt nur,

wenn der Staat die Autonomie der
Kultur, die nach „einem ihr innewohnen-

den Wesensgesetz‘? wächst und gedeiht,

anerkennt. Der Kulturstaat muß sich von

dem Gedanken der „Machbarkeit“ von

Kultur verabschieden. Andererseits —

und darin liegt die Hubersche Dialektik

— kommt dem Staat eine Kulturgestal-
tungsmacht zu. Die Synthese von Kultur-

autonomie und staatlicher Kulturge-
staltungsmachtliegt für Huber im Kultur-
staat. Argumentativ erklommen wird sie
über fünf Stufen, auf denen sich Huber
Stück für Stück dem annähert, was erals
das Wesen des Kulturstaats ansieht: Auf
der ersten Stufe bedeutet „Kulturstaat“
die völlige Staatsfreiheit der Kultur. In
diesem Modell würde der Staat die
Kultur weder fördern noch reglementie-
ren. Die Abstinenz wäre aber mit der
Hoffnung auf das „freie Hineinwachsen
der frei entfalteten Kulturkräfte und
Kulturgüter in das staatliche Ganze‘“

verbunden, denn nur dadurch würde die

Existenzbedingung von (Kultur-)Staat-
lichkeit hergestellt. Die Kultur in dieser
Weise sich selbst zu überlassen, bedeutet

aber nach Huber eine extreme Kultur-

gefährdung und damit alles andere als
eine Garantie für das Einswerden von

Staat und Kultur: Ohnestaatlichen Schutz

wird die Kultur zum Spielball der Mäch-
tigen in der Gesellschaft, sie wird von
Meinungsmonopolen in Sachen Ethik

und Ästhetik bewertet und der Diktatur

künstlerischer Richtungen unterworfen.
Verhindert werden kann dies nur durch
eine Institution: den Verfassungsstaat,
der durch sein System demokratischer
Kontrollen gegen die Versuchung des
Machtmißbrauchs gewappnet ist. Nur
der Staat kann die Freiheit der Kultur
gewährleisten, die durch die Gesell-
schaft ständig gefährdet wird. Der Staat
ist also — und dasist die zweite mögliche
Bedeutung von Kulturstaatlichkeit - zum
„tätig-verantwortlichen Dienst an der
autonomen Kultur“ berufen. Dieser
Dienst hat vier Aspekte: den Schutz der
Kultur vor schädigenden gesellschaftli-
chen Eingriffen, die Pflege der Kultur,
ihre Vermittlung, vor allem im Bildungs-
wesen, und die aktive Förderung, insbe-
sondere von experimenteller oder um-
strittener Kultur.

Staatliche Kulturgestaltungsmacht

Der Gedanke der Förderung bahnt den

Weg auf die dritte Stufe von Kultur-
staatlichkeit: der Ermächtigungdes Staa-
tes, Kultur aktiv zu gestalten. Der Wider-
spruchdieser „Kulturgestaltungsmacht‘“S
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zur postulierten Kulturautonomie löst
sich nach Huber auf, wenn man bedenkt,

daß die Politik überall gezwungenist, in
nach eigenen Gesetzlichkeiten operie-
rende Bereiche einzugreifen, z. B. auch

in die Wirtschaft.
Kulturgestaltungsmachtsetzt sich aus

drei Elementen zusammen: Zuerst muß
der (Kultur-)Staat zwischen Kultur und

Nicht-Kultur unterscheiden. Da vondie-

ser Entscheidung abhängt, wasdesstaat-

lichen Schutzes, der Pflege und der
Förderung würdig ist, siedelt Huber
diese Definitionsmacht ausschließlich

beim Staat an. Außerdem hat der Staat
die Aufgabe und das Recht, eine Rang-
ordnung im Kulturgefüge festzulegen,
d.h. vorrangig schutz- und förderungs-
würdige Kultur auszuwählen. Kritik an
der Legitimation des Staates zu dieser
Differenzierung begegnet Huber mit dem
Argument, auch die vermeintlich hierar-
chiefreie Alternative, eine staatliche Kul-
turförderung nach dem Gießkannenprin-

zip, sei aktive Kulturgestaltung. Drittes
Element der Kulturhoheit ist die Ent-

scheidung über die Bildungsziele der

Schulen. Auch diese Kompetenz kann
nur dem Staat zustehen.

DerDialektik sei Dank hat abernicht
nur der Staat Gestaltungsmacht über die
Kultur, sondern das Herrschaftsverhältnis
besteht auch umgekehrt -— womit Huber
die vierte Stufe der Bedeutungen von
Kulturstaatlichkeit erreicht: Im Kultur-
staat gewinnt auch die Kultur gewisser-
maßen Staatsgestaltungsmacht. Die Ver-
einigung von Kulturgestaltungsmacht des
Staates und Staatsgestaltungsmacht der
Kultur führt zum krönenden Abschluß
der Dialektik: „Der beide Momente in
sich vereinende Staat ist Kulturstaat in
dem Sinn, daß er sich selbst als Kultur-
gebilde versteht und verwirklicht.“ In
einem solchen Staat präsentiert sich
Herrschaft als Kultur, ein solcher Staat
ist Kultur.

So weit, so gut. Hubers „in ihrer
Geschlossenheit geradezu einen ästheti-
schen Genuß bereitende Konzeption“,
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wie ein Rezensent begeistert schrieb’,
besticht durchaus: Sein für juristische
Verhältnisse geradezu brillanter Stil im-
poniert, die Methode der Dialektik ver-
mittelt logische Geschlossenheit. Der
Begriff „Kulturautonomie“, die staatli-
che Verpflichtung zur Förderung experi-
menteller Kultur, die belebende Einwir-
kung von Kultur (vor dem geistigen
Auge erscheinen Happenings ä la
Schlingensief) auf den (langweiligen,
bürokratischen)Staat klingtattraktiv.

Der Staat als Eigenwert

Eine nähere Betrachtung der Huberschen
Prämissen, wie sie etwa Max-Emanuel
Geis in seiner Dissertation vorgenom-
men hat“, weckt aber erhebliche Zweifel
an Hubers Konzept. Unbehagen ruft
zunächst hervor, wie Huber den Staat
personifiziert. Von staatlichen Entschei-
dungsträgerInnen und demokratischen
Meinungsbildungsprozessenist nicht die
Rede. Dasist nicht Simplifizierung oder
Schlamperei, sondern in Hubers Vorstel-
lung vom Staat begründet. Huber be-
zieht sich in dieser Hinsicht auf Georg
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831),
in dessen Philosophie der Staat einen
Eigenwert darstellt. Der Staat bei Hegel
ist nicht Mittel zum Zweck seiner
BürgerInnen, sondern in ihm verkörpert
sich der „objektive Geist“, d.h. die
sichtbar gewordene Vernunft, die letzt-
lich Ausdruck des göttlichen Willensist.
Im solcherart metaphysisch begründeten
Staat verbindensich Legalität und Mora-
lität, er ist die „Wirklichkeit dersittli-
chen Idee“!®. Mit dieser Kraft im Rücken
steht der Staat natürlich über dem Indivi-
duum, das seinen Wert nur durch die
Zugehörigkeit zum Staat gewinnt. Diese
wird damit zurPflicht, nicht zur freiwil-
ligen Entscheidung wie in den Vertrags-
theorien Rousseaus, Hobbes’ und Lockes.
Diese etatistische Auffassungrezipiert

Huber. Auchfür ihn ist der (Kultur)Staat
nicht das Instrument rationaler Interes-
sen seiner BürgerInnen. Dann wäre er
bloßer „Zivilisationsstaat“ — ein bei
Huber komplett negativ besetzter Be-
griff. Der Staat ist vielmehr überindivi-
dueller, nicht vom Menschengeschaffe-
ner Wert an sich."
Hubers Staatsbegriff steht in deutli-

chem Gegensatz zu dem, der dem Grund-
gesetz (GG) zugrundeliegt: Konstituie-
rendes Prinzip des GG und „seines“
Staates ist die Menschenwürde (vgl.
Art. 1 Abs. 1 GG undArt. 79 Abs. 3 GG).
Im „Menschenbild des GG“, wie das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zu
schreiben pflegt'?, ist der Mensch das
Maß der Dinge, er besitzt einen Selbst-
zweck und originären Eigenwert. Der
Staat existiert um des Menschen willen.
Diese anthropozentrische Ausrichtung
des GG entzieht jeder überindividua-
listischen Staatsauffassung den Boden."

Wenn Huber einen Staat, der reinen
Instrumentalcharakterhat, als Verfallser-
scheinung des Staatsgedankens bezeich-
net!*, steht er meilenweit entfernt vom
Standpunkt des GG.

Freiheit nur durch den Staat

Individuen, z. B. Kulturschaffende oder
KulturkonsumentInnen, undihre (grund-
rechtlich geschützten) Freiheiten tau-
chen bei Huber nicht auf. Auch damit
befindeter sich ganz auf der Hegelschen
Argumentationslinie: Nach Hegel kann
erst im und durch den Staat Freiheit
wirklich entstehen. Diese Freiheit ist
eine objektive, d.h. allgemeingültige,
keine individuelle Freiheit. Ihre Grenze
bildet die Vernunft, so daß im Staatals
Inkarnation der Vernunftder individuel-
le und der staatliche Wille zu einer
Einheit kommen. Zwar bestimmt der
Staat in diesem Konzept verbindlich das
Ausmaß derFreiheit seiner UntertanIn-
nen, aber er tut es nicht willkürlich,
sondern im Sinne der objektiven Ver-
nunft.'® Und Hegel geht noch weiter:
Weil in seinem Staatsmodell die Gesetze
„geronnene Vernunft“'* sind, bedarf es
keiner Grundrechte zum Schutz der
BürgerInnen gegenstaatliche Willkür.
Diese Dialektik der Freiheit über-

nimmt Huber. In einem Aufsatz aus dem
Jahr 1933, auf den er sich noch 1975
bezieht, beschreibt Huber die Freiheits-
rechte der Weimarer Verfassung als
unter dem Vorbehalt des einfachen Ge-
setzes stehend, um die Zugehörigkeit des
Einzelnen zum Staat zu garantieren:
„Die Freiheit des Einzelnen[ist] also nur
soweit geschützt[...], als sie sich in die
Gesamtheit des öffentlichen Lebens
einzuordnenversteht.“'” Die Grundrech-
te werden entsubjektiviert und in allge-
meinestaatliche Ordnungsprinzipien um-
gedeutet, nach dem Prinzip „Freiheit
(nicht vom, sondern) zum und durch den
Staat‘“.'?
Auch mit diesem Freiheitsbegriff be-

gibt sich Huber auf Kollisionskurs mit
dem GG: Kulturelle Freiheit ist im GG
personale Freiheit, keine vom Staat her
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gedachte „Grundform öffentlicher Ord-
nung“. Wesentlicher Aspekt der Grund-
rechte ist ihre Abwehrfunktion. Die

Freiheit des Individuumsist der Grund-

satz, die staatliche Freiheitsbeschrän-

kung bedarf als Ausnahmeder Legitima-
tion. Der Staat darf nicht zugunsten
überindividueller Ziele, etwa einer „kul-

turellen Harmonie“, individuelle Frei-

heiten einschränken, so wie Huber sich

das vorstellt.

Huber bekennt sich vordergründig

zum kulturellen Pluralismus. Auf den

zweiten Blick wird aber klar, daß dieser

ihm zutiefst suspekt ist, mit „Kultur-

krise‘“ und vor allem der Gefahr assozi-

iert wird, daß die Gesellschaft sich des

Staates bemächtigt. Die Verwirklichung
seines Kulturstaatskonzept ist nach Hu-
ber nicht in einem pluralistischen, son-

dern nur in einem handlungsfähigen,
starken und neutralen Staat gesichert.
Unter Neutralität versteht er die Freiheit

des Staates von einer Dominanz durch

Partikularinteressen, etwa die der Mehr-

heitspartei. Hubers autoritär strukturier-
ter Staat ist beherrscht vom Prinzip der
Staatsraison, dem Streben nach Erhalt

der eigenen Stärke.”
Diese Abscheu vor (kulturellem) Plu-

ralismus ist unvereinbar mit dem grund-
gesetzlichen Konzept einer Demokratie,
in der das „Gemeinwohl“erst im Wider-

streit der Interessen ermittelt werden

muß und keine vom Himmel gefallene
Erkenntnis in der Hand desStaatesist.

Die Heterogenität von Individual- und
Gruppeninteressen ist konstituierender
Bestandteil der Demokratie und kein

Krisenphänomen.

Das Gute, Wahre und Schöne

Unklar bleibt auch, was Huber eigen

lich unter Kultur versteht. Vom „überlie
ferten Bestand an Bildungsgütern“ und
der „Bildung des personalen Geistes“ ist.
in seinen Texten die Rede.ünd davon,
daß das „Wesensgesetz der Kultur“ ihr
ständiges Fortschreiten zu neuen Inhal-

ten und neuer Form sei?". Diesen Annä-

herungen zugrunde liegt der .wert-
orientierte Kulturbegriff des deutschen»
Idealismus: Kultur ist das Wahre (in der

Wissenschaft), das Gute (in der Bildung)

und das Schöne (in der Kunst). Mit

diesem Kulturbegriff befand sich Huber
Ende der 50er Jahre in bester Gesell-

schaft. Die gesamte Juristerei griff auf
diesen Kulturbegriff zurück, der sich

weitgehend mit den Freizeitbeschäfti-

gungen des bildungsbürgerlichen Mi-

lieus deckt (angefangen beim Klavierun-

terricht über das sonntagnachmittägliche

Vorlesen von „guter Literatur“bis hin zu

Besuchen von Rembrandt-Ausstellun-

gen und Beethoven-Konzerten).

Ende der 60er Jahre trat, beeinflußt
von der Kulturkritik der „Frankfurter
Schule“, der Aspekt der kulturellen Au-

tonomie von Individiduen und gesell-
schaftlichen Gruppen in den Vorder-

grund.?' Die kulturanthropologische Er-
kenntnis der Bedeutung, die die Entfal-

tung kultureller Bedürfnisse für den
Menschen hat, das Be-

wußtsein von der Rela-
tivität der Kulturan-
schauungen und des
dynamischen Charak-
ters von Kultur führten
gerade in den Gemein-
den zur Devise „Kultur
für alle“ statt „hoher Kultur“ für einen
elitären AdressatInnenkreis. Auch die
BedeutungderPluralität der Formen und

TrägerInnen von Kultur und ihre kom-
munikative Natur wurdenaus den Sozial-
wissenschaften in die juristische Litera-
tur übernommen.??” Auch wenn die
Rechtswissenschaft damit keine sub-
sumtionsfähige Definition von Kultur
liefert (und dabei endlich einmalin den

Grenzen ihrer Möglichkeitenbleibt), ist
jedenfalls seit mehreren Jahrzehnten Kon-
sens, daß sich jeder Kulturbegriff an den
Grundrechten und den von ihnen ge-
währten kulturellen Freiheiten des Indi-
viduumszu orientieren hat.”
Genau das tut Huber nicht: Seine

inhaltliche Fixierung von Kultur aufdas
„Wahre, Gute und Schöne“ steht im

Widerspruch zum Rechtauffreie Entfal-
tung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. I
GG). Geschützt ist dadurch auch die

Freiheit, sich ohne staatliche Interven-

tion ein individuelles Wertegerüst
zusammenzuzimmern. Auch in Bezug

auf die in Art.5 Abs.3 GG geschützte
Kunst. als Erscheinungsform v
vertritt die. Rechtswissenschaft i

 

scheneine o Definitik
mit Hubers wertendem Kunstbegriff ge-

meinsam hat, sondern den kommunikati-
ven Aspekt von Kunst in den Vorder-

grund stellt.?*
Hubers Begriff von „Kultur“ und

„Staat“ ist also mit der grundgesetzli-

chen Konzeption nicht zu vereinbaren.

Es bleibt aber die Frage, ob nicht z.B.

angesichts der faktischen Abschaffung

des Asylgrundrechts und der Einführung

des „großen Lauschangriffs“”° konsta-
tiert werden muß, daß die Menschen-
würde als zentrales Prinzip des GG

ausgedient hat. Dann könnte eine an-
thropozentrische GG-Konstruktion auch

nicht tauglicher Maßstab für die Bewer-
tung von Hubers Konzeptsein. Solange
der Menschenwürdeschutzallerdings in

Art. 1 Abs. I Satz 1 als theo-
retischer Anspruch am An-
fang des GG steht, besteht
kein Grund für eine solche

= Schlußfolgerung. Vielmehr
. ist der Eigenwert des Indivi-
duums und die Bedeutung

seiner Rechte der Hebel, an
dem die Kritik an Huber genauso wie an
den oben genannten Grundrechts-
demontagenansetzen kann und muß.

 

Staatsziel „Kulturstaat“

Seine besondere Dramatik entfaltet
Hubers Kulturstaatskonzept durch seine
Rezeption in der bundesdeutschenStaats-
lehre. Es wurde innerhalb weniger Jahre
zum primären Bezugspunktder Literatur
zum Verhältnis von Kultur und Staat.
Schnell entstand der Eindruck, Huber
habe den „Kulturstaat‘“ keineswegs er-
funden, sondern lediglich sein (prä-
existentes) Wesen erkannt und der

Staatsrechtslehre zugänglich gemacht.‘
Dankder Eigendynamik derjuristischen
Zitierspirale wurde Huber zum Kron-

zeugen für allerlei kulturverfassungs-
rechtliche Aussagen: Das BVerfG veran-
kerte die Kulturstaatlichkeit als Staats-
zielbestimmung im GG; die Verwal-
tungsgerichte?’ und der Großkommentar
Maunz/ Dürig?* zogen mit Bezug auf
Huber nach und zementierten das neue
Staatsziel. Während das BVerfG sich seit
Ennde.der 70er Jahre nicht mehr auf das
Staatsziel „Kulturstaat‘“ bezieht,irrlichtert
Huberim Maunz/ Dürig bis heute durch
die Fußnoten — natürlich ohne Auseinan-
dersetzung mit der Grundgesetz-
konformität seiner Vorstellungen. Aus
Hubers. derart aufgewertetem Kultur-

staatskonzeptleitet die Staatsrechtslehre
Folgerungen für das Verhältnis von Staat

 

  
  

 

  
  

 

   

   

     

  
  

     

  

und Religion, die Hochschulpolitik eben-

;o wie den Denkmalschutz her.”

N htunschön, aber häßlich

klatantes Beispiel findet sich im
- Bauordnungsrecht: Alle Landesbau-
ordnungen legen HäuslebauerInnen in

Form eines „Verunstaltungsverbots“
zahlreiche Beschränkungenhinsichtlich
des äußeren Erscheinungsbilds ihrer Ei-
genheime auf. Diese dürfen weder an
sich noch im Verhältnis zu ihrer Umge-

bung verunstaltend wirken. Verbotensei,
so werden die entsprechenden Normen

von der Rechtsprechung konkretisiert,
keineswegs die „bloße Unschönheit“,

sondern erst „ein häßlicher, das ästheti-
sche Empfinden des Beschauers nicht
bloß beeinträchtigender, sondern ver-

letzender Zustand“.”' Ganz abgesehen
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von der geschmacklichen Gratwande-
rung zwischen unschön und häßlich, die
hier ArchitektInnen und BauherrInnen
abverlangt wird, zeigt sich die Proble-
matik des Verunstaltungsverbots späte-
stens dann, wenn es einmal nicht um das
Reihenhäuschen von der Stange, son-
dern um ein Bauwerk geht, dessen
architektonische Gestaltung die Kriteri-
en des obendargestellten offenen Kunst-

begriffs erfüllt, sogenannte Baukunst

   
also. In der Literatur und Rechtspre-

chung zu den Verunstaltungsverboten
fehlt überwiegend jedes Bewußtsein da-
für, daß unter die Kunstfreiheit (Art. 5

Abs.3 GG) auch die Baukunst fällt”.
Die uneingeschränkt geschützte Kunst-

freiheit kann aber nicht durch Verun-
staltungsverbote eingeschränkt werden,
die lediglich die öffentliche Ordnung,
aber kein Rechtsgut mit Verfassungs-

rang schützen. Wo das Problem gesehen

wird, wird es auf abenteuerlichen Wegen
gelöst: Das Bundesverwaltungsgericht

(BVerwG)erklärt kurzerhand den Schutz

des Eigentums(Art. 14 GG) für vorran-

gig” und wendet damit unzulässiger-
weise dessen zahlreiche Schranken auch

auf die schrankenlose Kunstfreiheit an.
Einige AutorInnen helfen dem Begrün-
dungsnotstand ab, indem sie unter Beru-

fung auf Huber die Kulturgestaltungs-
machtals verfassungsimmanente Schran-
ke in Art. 5 Abs. 3 GG hineinlesen’* und
dabei galant über die Tatsache hinweg-
gehen, daß Hubers Konzept mit dem GG
überhauptnicht vereinbarist. Es mag im
Ergebnis für NachbarInnen und Stadt-
bild ein Gewinn sein, vor allzu wilder
Baukunst verschont zu bleiben; durch
Nachbeterei von Hubers Konzept kann

der Eingriff in die Kunstfreiheit aber

nicht gerechtfertigt werden.

Kulturstaat und Nation

Nicht nur im (Kultur-)Verfassungsrecht,
sondern auchin der Kulturpolitik hat das

Konzept des Kulturstaats hohe legitima-
torische Kraft. Wie im ausgehenden19.
Jahrhundert, als der Kulturstaat seine
erste Renaissance erlebte, scheint es
auch nach der deutschen Einheit wieder
darum zu gehen, das „gemeinsame kul-
turelle Erbe“ zum Integrationsfaktor zu

machen. Dabei — und auch dasliegtin
der Tradition des Begriffs — folgt die
Nation der Kultur auf dem Fuße, so z.B.
im Einigungsvertrag: „Stellung und An-
sehen des vereinten Deutschlandsin der

Welt hängen außer von seinem politi-
schen Gewicht und seiner wirtschaftli-
chen Leistung ebenso von seiner Bedeu-
tung als Kulturstaat ab.‘”° Undderartige
nationale Größe verträgt sich nicht gut
mit der grundgesetzlichen Kompetenz-

verteilung, die die Kultur-

hoheit den Ländern zu-
weist. Diese Verteilung
beruht auf der Überle-
gung, daß dadurch nicht
nur die Wahrung regio-
naler Eigenheiten und
größere Sachnähe, son-
dern auchkulturelle Plu-
ralität sichergestellt wer-
den kann.
Ein anschauliches

Beispiel für die Ver-
knüpfung von Nation
und Kultur bildet die so-

genannte Hauptstadtplanung. Die Auf-
wertung von Berlin zur Hauptstadt wur-
de zur nationalen Aufgabe erhoben. Sie
erfordert quasi zwingend eine „Hoch-
zonung“ von Aufgaben der Bezirke, die
im Stadtstaat Berlin kommunale Aufga-
ben wahrnehmen,auf die Senatsverwal-
tung (die Landesebene) und vom Land

Berlin auf den Bund. Dabei geht es vor
allem um Aufgaben aus dem Bereich der
Kultur. So wurde dem Bezirk Berlin-
Mitte für den räumlichen Bereich, in
dem sich die sogenannten Hauptstadt-

funktionen baulich ansiedeln, das Recht
entzogen, Straßen zu benennen. Möge

das bürgerlich regierte Land Berlin ver-
hüten, daß MinisterInnen und Abgeord-
nete von linken kommunalen Bündnis-
sen gezwungen werden, ihre Büros an
Straßen zu beziehen, die nach Sozialis-
{Innen oder anderen nicht mehr reprä-
sentativen Gestalten der deutschen Ge-
schichte benannt sind und dies auch
noch per Briefkopf tagtäglich für alle
Welt aktenkundig werden lassen zu
müssen. Nach der „Zentralen Gedenk-
stätte der Bundesrepublik Deutschland“
in der Neuen Wache (mit ihrer auf
nationale Größe aufgeblasenen Koll-
witz-Statue) beansprucht der Bundjetzt
auch für das Holocaust-Denkmal die
Kompetenz. Der Bundeskanzler höchst-
persönlich beurteilt die Qualität der
Entwürfe aufihre Tauglichkeitals natio-
nale Gedenkstätte hin.

Der Prozeß der Verknüpfung von
Kultur und Nation ist also in vollem

Gange — verbunden mit dem Bestreben,
Kulturkompetenz auf Bundesebene zu
bündeln und damit all die Pluralitäts-
garantien, die eine föderale Aufsplittung
der Kulturhoheit mit sich bringt, über
Bord zu werfen. In diesem Zusammen-
hang birgt der Bezug auf den Begriff

„Kulturstaat“ zusätzlichen Sprengstoff,
weil er ein gemeinsames, identitäts-
stiftendes kulturelles Erbe des deutschen
Volkes (und nicht etwa der BürgerInnen
der BRD oder gar ihrer Wohnbevölke-
rung) impliziert. Damitist der Bezug auf
den Kulturstaat ebenso wie Versuche,
die kulturellen Kompetenzen des Bun-
des zu erweitern oder ein Bild von
Kultur als homogenem, nationalen Gut
zu etablieren, ein Schritt weg von einem
WegzurIntegration der multikulturellen
Gesellschaft der BRD,der ihre Hetero-
genität akzeptiert.
Katharina Ahrendts ist Referendarin
in Berlin.
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